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 bisher neu Begründung 

    

I. Allgemeine Bestimmungen 

Name und Sitz Art. 1 
1 Unter dem Namen «Schulverband-Fi-

deris-Furna-Jenaz-Schiers» nachfol-

gend Schulverband genannt, besteht 

ein Gemeindeverband als öffentlich-

rechtliche Körperschaft mit eigener 

Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 

50 Abs. 1. lit. b und Art 51 ff. des Ge-

meindegesetztes des Kantons Grau-

bünden. 
2 Der Schulverband hat seinen Sitz in 

Schiers. 

 

Art. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Der Schulverband hat seinen Sitz am 

jeweiligen Standort der Schulverwal-

tung. 

Der Absatz 2 erfährt eine Anpassung. Das 

Schulsekretariat befindet sich gegenwärtig 

in Jenaz. Es dürfte Sinn machen, dass der Sitz 

am effektiven Ort der Verwaltung ist und 

nicht an einer fiktiven Zustelladresse.  

Zweck Art. 2 

1 Der Schulverband führt als Träger-

schaft der Verbandsgemeinden den 

Kindergarten, die Primarschule, die 

Real- und Sekundarschule sowie die 

nieder- und hochschwelligen sonder-

pädagogischen Massnahmen im 

Art. 2 

 

Keine inhaltliche Änderung  

Die sprachliche Anpassung an die Artikel der 

neuen Schulordnung stellt sicher, dass mit 

dieser Formulierung künftig die starre Tren-

nung zwischen Real- und Sekundarschule 

aufgehoben werden kann. 

 

Synopsis Statuten FFJS für die Gemeindeversammlungen  

Von Peter Hofmann & Walter Hartmann 

Empfänger Schulrat / GPK FFJS / Alle Gemeinden 

Datum 7. Oktober 2025 
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Sinne der entsprechenden kantonalen 

Gesetzgebung. 
2 Der Schulverband unterhält in allen 

Gemeinden einen Kindergarten und 

eine Primarschule, soweit es die jewei-

lige Gemeinde will und die gesetzli-

chen Voraussetzungen erfüllt sind. 
3 Der Unterricht wird in den Schulhäu-

sern der Verbandsgemeinden erteilt. 

 

.  

Geschlechter-

neutrale Be-

zeichnung 

Art. 3 

Personen und Funktionsbezeichnun-

gen beziehen sich auf beide Ge-

schlechter. 

 

 

 

Einleitend wird im Fusstext der Vermerk: «Aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf 

die gleichzeitige Verwendung geschlechtli-

cher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 

Personen- und Funktionsbezeichnungen gel-

ten für alle Geschlechter. 

 

Gründung Art. 4 

Die Gründung des Schulverbandes er-

folgt durch die Genehmigung der Sta-

tuten durch die Verbandsgemeinden. 

 

Art. 3 

Die Gründung des Schulverbandes er-

folgte durch die Genehmigung der 

Statuten durch die Verbandsgemein-

den im Jahr 2012.  

 

Es wurde neu das Jahr 2012 hinzugefügt. Der 

alte Art. 27 (Geschäftsjahr) wurde im Jahr 

2015 neu genehmigt.  
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II. Organisation  

Organe des 

Schulverbandes 

Art. 5 

Die Organe des Schulverbandes sind: 

a) die Stimmberechtigten der Ver-

bandsgemeinden 

b) der Schulrat 

c) die Geschäftsprüfungskommission 

Art. 4 

Die Organe des Schulverbandes sind: 

a) die Stimmberechtigten der Ver-

bandsgemeinden; 

b) der Schulrat; 

c) die Geschäftsprüfungskommission; 

d) die Schulleitung. 

Neu wird die Schulleitung als eigenes Organ 

aufgeführt, da ihr die Statuten zusätzliche 

Aufgaben und Zuständigkeiten übertragen. 

 

Die Schulleitung wird in der Einzahl als Organ 

geführt. Es können mehrere Schulleitungen 

eingesetzt werden. 

  

Wählbarkeit, 

Ausschluss- und  

Ausstands-

gründe 

Art. 6  
1 Als Mitglieder des Schulrates sind alle in 

den Verbandsgemeinden stimmberech-

tigten Einwohner wählbar. 
2 Verwandte und Verschwägerte in ge-

rader Linie, Geschwister, Ehegatten und 

Personen, die zusammen in eingetrage-

ner Partnerschaft oder faktischer Le-

bensgemeinschaft leben, dürfen nicht 

gleichzeitig dem Schulrat angehören. 
3 Die Mitglieder des Schulrates dürfen 

nicht gleichzeitig der Geschäftsprüfungs-

kommission angehören. Ferner dürfen 

Angestellte des Schulverbandes nicht 

Mitglied des Schulrates oder der Ge-

schäftsprüfungskommission sein. 
4 Ein Mitglied des Schulrats hat bei der 

Verhandlung und Abstimmung über 

eine Angelegenheit in Ausstand zu tre-

ten, wenn es selbst oder eine mit ihm im 

Ausschlussverhältnis im Sinne von Absatz 

2 stehende Person daran ein unmittelba-

res persönliches Interesse hat. 

Art. 5 keine inhaltliche Änderung 
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A.  Verbandsgemeinden 

Aufgaben und 

Kompetenzen 

Art. 7 
1 Die Stimmberechtigten der Ver-

bandsgemeinden sind das oberste Or-

gan des Schulverbands und haben 

folgende Aufgaben und Kompeten-

zen: 

a) Wahl von fünf Mitgliedern des 

Schulrats. Jede Gemeinde wählt 

ihre Vertretung im Schulrat gemäss 

Gemeinderecht, in der Regel den 

Departementsvorsteher Bildung. 

Schiers wählt ein zusätzliches Mit-

glied in den Schulrat; 

b) Wahl eines Mitgliedes der Ge-

schäftsprüfungskommission des 

Schulverbands; 

c) Änderung der Statuten; 

d) Beitritt von weiteren Gemeinden; 

e) Auflösung des Schulverbands; 

f) Genehmigung der Jahresrech-

nung und des Voranschlages; 

g) Entgegennahme des Revisorenbe-

richts; 

h) Erlass der Schulordnung; 

i) Beschlussfassung über bauliche In-

vestitionen, die dem Zweck des 

Schulverbands dienen; 

j) Bewilligung von Ausgaben, welche 

nicht im Voranschlag enthalten 

sind oder welche die finanzielle 

Kompetenz des Schulrates über-

schreiten. 

Art. 6 
1 Die Stimmberechtigten der Ver-

bandsgemeinden sind das oberste Or-

gan des Schulverbands und haben 

folgende Aufgaben und Kompeten-

zen: 

a) Wahl von fünf Mitgliedern des 

Schulrats. Jede Gemeinde wählt 

ihre Vertretung im Schulrat gemäss 

Gemeindeverfassung, in der Regel 

den Departementsvorsteher Bil-

dung. Die Gemeinde Schiers wählt 

ein zusätzliches Mitglied in den 

Schulrat; 

b) Wahl eines Mitgliedes der Ge-

schäftsprüfungskommission des 

Schulverbands; 

c) Änderung der Statuten; 

d) Beitritt von weiteren Gemeinden; 

e) Auflösung des Schulverbands; 

f) Genehmigung der Jahresrech-

nung und des Voranschlages; 

g) Entgegennahme des Revisorenbe-

richts; 

h) Erlass und Änderung der Schulord-

nung; 

i) Beschlussfassung über bauliche In-

vestitionen, die dem Zweck des 

Schulverbands dienen; 

i) Bewilligung von Ausgaben, wel-

che nicht im Voranschlag enthal-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7Abs. 1 lit. i (neu Art. 6 Abs. 1 lit. I) wird 

gestrichen 

Der Schulverband tätigt keine bauliche In-

vestitionen die dem Zweck des Schulver-

bands dienen. Baulich Investitionen tägigen 

die Gemeinden. 
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2 Die Beschlussfassung erfolgt gemäss 

den Gemeindeverfassungen und er-

fordert die doppelte Mehrheit: die 

Mehrheit der Gemeinden und die 

Mehrheit der Stimmenden. Eine Ände-

rung der Statuten bezüglich des Ver-

bandszweckes und der Verbandsauf-

gaben kommt nur zustande, wenn ihr 

alle Gemeinden zustimmen. 
3 Den Verbandsgemeinden stehen im 

Übrigen alle Befugnisse zu, die nicht 

ausdrücklich einem anderen Organ 

des Schulverbandes übertragen sind. 

 

ten sind oder welche die finanzi-

elle Kompetenz des Schulrates 

überschreiten. 
2 Die Beschlussfassung erfolgt gemäss 

den Gemeindeverfassungen und er-

fordert die doppelte Mehrheit: Die 

Mehrheit der Gemeinden und die 

Mehrheit der Stimmenden. Eine Ände-

rung der Statuten bezüglich des Ver-

bandszweckes und der Verbandsauf-

gaben kommt nur zustande, wenn ihr 

alle Gemeinden zustimmen. 
3 Den Verbandsgemeinden stehen im 

Übrigen alle Befugnisse zu, die nicht 

ausdrücklich einem anderen Organ 

des Schulverbandes übertragen sind. 

 

Abstimmungen Art. 8 
1 Die Abstimmungen werden gemein-

deweise nach Massgabe des jeweili-

gen Gemeinderechts durchgeführt. 

Der Schulrat bestimmt je nach Dring-

lichkeit des Geschäfts eine Frist von 6 

Monaten, innerhalb welcher die Ab-

stimmungen in den Gemeinden 

durchzuführen sind. 
2 Die Gemeinden kehren das Notwen-

dige vor und teilen die Ergebnisse in 

Form eines Protokolls dem Schulrat in-

nert Wochenfrist mit. 

Art. 7 
1 Die Abstimmungen werden gemein-

deweise nach Massgabe des jeweili-

gen Gemeindeverfassung durchge-

führt. Der Schulrat bestimmt je nach 

Dringlichkeit des Geschäfts eine Frist 

von 6 Monaten, innerhalb welcher die 

Abstimmungen in den Gemeinden 

durchzuführen sind. 
2 Das Budget muss bis spätestens Ende 

Juni (verkürzte Frist) des jeweiligen Jah-

res zur Abstimmung gebracht werden. 
3 Die Gemeinden kehren das Notwen-

dige vor und teilen die Ergebnisse in 

Form eines Protokolls dem Schulrat in-

nert Wochenfrist mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu wird in Art. 8 Abs. 2 (neu Art. 7 Abs. 2) 

festgelegt, bis wann das Schulbudget den 

Stimmberechtigten zur Abstimmung in den 

Verbandsgemeinden vorgelegt werden 

muss. Mit diesem Vorgehen wird gewährleis-

tet, dass der Schulverband mit einem ge-

nehmigten Budget das Schuljahr startet.  
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Initiative Art. 9 
1 Im Schulverband steht das Initiativ-

recht den Gemeindevorständen zu. 
2 Die Stimmberechtigten der Ver-

bandsgemeinden üben das Initiativ-

recht nach Massgabe des betreffen-

den Gemeinderechts aus. 
3 300 Stimmberechtigte aus allen Ver-

bandsgemeinden können gemeinsam 

eine Initiative einreichen. 
4 Initiativen können in Form einer Anre-

gung oder eines ausgearbeiteten Ent-

wurfs eingereicht werden. Sie sind zu 

begründen. 

Initiativen sind dem Schulrat einzu-

reichen. 
5 Initiativen sind spätestens ein Jahr 

nach Einreichung, allenfalls zusammen 

mit einem Gegenvorschlag, den Ver-

bandsgemeinden zur Abstimmung zu 

unterbreiten. 

 

Art. 8 

 

keine inhaltliche Änderung 
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B. Schulrat 

Zusammenset-

zung 

Art. 10 
1 Der Schulrat besteht aus fünf Mitglie-

dern, je einem aus Fideris, Furna und 

Jenaz, sowie zwei aus Schiers. 
2 Der Vorsteher der Bildungsdeparte-

mente der Verbandsgemeinden sind 

in der Regel Mitglieder im Schulrat. 
3 Der Schulrat konstituiert sich selbst. 
4 Die Amtsdauer richtet sich nach dem 

jeweiligen Gemeindegesetz. 

 

Art. 9 

 

 

 

 

 

 

keine inhaltliche Änderung 

Aufgaben und 

Kompetenzen 

Art. 11 
1 Dem Schulrat obliegt die Handha-

bung der Schulgesetzgebung von 

Bund, Kanton und Gemeinden. Als 

vollziehendes Organ leitet und beauf-

sichtigt er den Schulbetrieb. 
2 Ausserdem obliegen ihm: 

a) Strategische Führung des Schulver-

bands; 

b) Vertretung des Schulverbands 

nach aussen; 

c) Wahl und Entlassung des Schullei-

ters; Erstellen eines Pflichtenhefts 

des Schulleiters; 

d) Beschlussfassung über Geschäfte, 

die ihm von der Schulleitung vor-

gelegt werden, insbesondere: 

• Wahl und Entlassung der Kin-

dergartenlehrpersonen. 

• Wahl und Entlassung der Lehr-

kräfte. 

Art. 10 
1 Der Schulrat leitet die Schule strate-

gisch, beaufsichtigt die Schule und 

vollzieht die Pflichten und die kanto-

nale und kommunale Schulgesetzge-

bung.  
2 Er erfüllt alle Aufgaben im Schulwe-

sen, welche nicht durch kantonale 

oder kommunale Erlasse einer ande-

ren Behörde oder einem anderen Or-

gan übertragen sind. 
3. Der Schulrat kann der Schulleitung 

Aufgaben in der Schulordnung über-

tragen. 
4 Er erlässt ein Führungs- und Qualitäts-

konzept sowie einen kommunalen Be-

rufsauftrag. 

In den neuen Statuten wird bewusst auf eine 

detaillierte Aufzählung einzelner Aufgaben 

und Zuständigkeiten verzichtet. Mit der Formu-

lierung in Abs. 1 wird dem Schulrat die strategi-

sche Führung zugewiesen. Die konkreten Auf-

gaben, Kompetenzen und Verantwortlichkei-

ten sind in der Schulordnung geregelt. 

 

Der Art. 11 Abs. 2 stellt klar, dass der Schulrat 

abschliessend zuständig ist, sofern nicht kanto-

nale Gesetze, die Statuten oder die Schulord-

nung eine Aufgabe einem anderen Organ 

übertragen. 

Der Art. 11 Abs. 3 ermöglicht es dem Schulrat 

Aufgaben an die Schulleitung zu delegieren. 

Die Aufgaben und Kompetenzen werden in 

der Schulordnung festgelegt.  

 

Der Art. 11 Abs. 4 bestimmt, dass der Schulrat 

ein Führungs- und Qualitätskonzept erlässt, da-

mit die Schulleitungen die Schule im Sinne des 
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• Wahl und Entlassung des übri-

gen Personals. 

• Festsetzung der Pensen der un-

terrichtenden Lehrpersonen. 

• Organisation der Transporte so-

wie der schulbegleitenden An-

gebote (Mittagstisch, Tagesbe-

treuung). 

e) Ausarbeitung des Entwurfs für eine 

Schulordnung zuhanden der Ver-

bandsgemeinden; 

f) Erlass einer Kompetenzordnung; 

g) Erlass einer Disziplinarordnung und 

weitere Reglemente; 

h) Überwachung der Schulanlagen 

und Einrichtungen; 

i) Genehmigung der Jahresrech-

nung, der Bilanz und des Jahresbe-

richtes sowie des Budgets zuhan-

den der Verbandsgemeinden; 

j) Aufnahme von auswärtigen Schü-

lern sowie Festlegung der Entschä-

digung. 

k)  

Schulrats führen. Dieses Konzept legt die 

Grundsätze der Personalführung fest, insbeson-

dere das Vorgehen bei Qualitätsdefiziten so-

wie die Bewilligung von Weiterbildungen oder 

Urlaubsbegehren. Zudem definiert es die lang-

fristigen Leitlinien für die pädagogische Füh-

rung der Schule. Dazu gehören namentlich 

Aussagen zum Schulmodell (z. B. altersge-

mischte Lernformen) oder zur Organisation des 

Unterrichts in Niveaugruppen auf der Sekun-

darstufe I. 

 

Mit dem kommunalen Berufsauftrag wird für 

alle in den Gemeinden tätigen Lehrpersonen 

verbindlich festgelegt, welche Arbeitsfelder 

zum vertraglich vereinbarten Pensum gehören. 

Während der Kanton die Anstellung nach wie 

vor über Lektionen regelt, ist diese Form nicht 

mehr zeitgemäss, da die Aufgaben der Lehr-

personen weit über die Vorbereitung, Durch-

führung und Nachbereitung des Unterrichts 

hinausgehen. Ein kommunaler Berufsauftrag ist 

daher sachgerecht, um die Aufgabenlast zwi-

schen Klassen- und Fachlehrpersonen fairer zu 

verteilen.  

Der kommunale Berufsauftrag wird nach der 

Genehmigung der Statuten zusammen mit 

den Lehrpersonen erarbeitet. Die Stadt Chur 

kennt bereits einen solchen Berufsauftrag 
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Organisation Art. 12 

Der Präsident beruft den Schulrat ein 

und leitet die Sitzungen. Sitzungen und 

Besprechungen des Schulrats werden 

protokolliert. Das Protokoll wird jeweils 

in der folgenden Sitzung genehmigt. 

Das Protokoll wird den Gemeindevor-

ständen zur Kenntnis gebracht. 

 

Art. 11 keine inhaltliche Änderung 

Sitzungen Art. 13 
1 Der Präsident ruft den Schulrat zu Sit-

zungen ein, so oft es die Geschäfte er-

fordern. 
2 Auf Verlangen von zwei Mitgliedern 

des Schulrats ist der Präsident ver-

pflichtet, eine ausserordentliche Sit-

zung einzuberufen. 
3 Die Einberufung der Sitzung erfolgt 

schriftlich unter Bekanntgabe der Trak-

tanden wenigstens sieben Tage im Vo-

raus. 
4 Der Schulleiter nimmt in der Regel mit 

beratender Stimme an den Sitzungen 

des Schulrats teil. 

5 Die Sitzungen des Schulrats werden 

protokolliert. Das Protokoll wird jeweils 

in der folgenden Sitzung des Schulrats 

genehmigt. 

 

Art. 12 
1 Das Präsidium ruft den Schulrat zu Sit-

zungen ein, so oft es die Geschäfte er-

fordern. 
2 Auf Verlangen von zwei Mitgliedern 

des Schulrats ist das Präsidium ver-

pflichtet, eine ausserordentliche Sit-

zung einzuberufen. 
3 Die Einberufung der Sitzung erfolgt 

schriftlich unter Bekanntgabe der Trak-

tanden wenigstens sieben Tage im Vo-

raus. 
4 Die Schulleitung nimmt mit beraten-

der Stimme an den Sitzungen des 

Schulrats teil. 
5 Eine Vertretung der Lehrerschaft 

kann bei Bedarf an den Sitzungen des 

Schulrates teilnehmen. 
6 Die Sitzungen des Schulrats werden 

protokolliert. Das Protokoll wird jeweils 

in der folgenden Sitzung des Schulrats 

genehmigt. 

 

Die Teilnahme einer Vertretung der Schullei-

tung ist aufgrund des gewählten Führungsmo-

dells zwingend. Für die Schulleitung gelten die 

gleichen Ausstandsgründe wie für den Schul-

rat. Zusätzlich kann bei Bedarf eine Vertretung 

der Lehrpersonen an den Sitzungen teilneh-

men.  

 

Der Schulrat ist beschlussfähig, wenn mindes-

tens drei Schulräte anwesend sind. Es besteht 

Stimmpflicht. Vorbehalten bleiben die Bestim-

mungen über den Ausstand. Da der Schulrat 

künftig strategisch führt und weniger stark im 

operativen Geschäft involviert ist, soll bei lang-

fristigen Weichenstellungen die Stimme der 

Lehrpersonen vor einem Entscheid angehört 

werden. Die Lehrervertretung hat dabei nicht 

die Aufgabe, individuelle Anliegen einzelner 

Lehrpersonen (z. B. Urlaubsgesuche oder Wün-

sche zur Stundenplangestaltung) einzubringen, 

sondern vertritt die Haltung der Lehrerschaft zu 

übergeordneten Sachthemen wie Schulent-

wicklung, Infrastrukturprojekten im Bereich der 

Digitalisierung oder Schulbauten etc. 
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Beschlussfas-

sung 

Art. 14 

Der Schulrat ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei Schulräte anwesend 

sind. Es besteht Stimmpflicht. Vorbe-

halten bleiben die Bestimmungen 

über den Ausstand. 

 

Art. 13  keine inhaltliche Änderung 

Abstimmung 

und Wahlen 

Art. 15 

Der Schulrat fasst seine Beschlüsse mit 

offenem Handmehr. 

Für alle Entscheide gilt das absolute 

Mehr der abgegebenen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit gibt der Präsident 

den Stichentscheid. Bei Wahlen ent-

scheidet das Los. 

 

Art. 14  keine inhaltliche Änderung 

Unterschriftenre-

gelung 

Art. 16 

Die rechtsverbindliche Unterschrift 

führt der Präsident mit einem weiteren 

Mitglied des Schulrats (Doppelunter-

schrift). 

 

Art. 15 

Die rechtsverbindliche Unterschrift 

führt das Präsidium mit einem weiteren 

Mitglied des Schulrats (Kollektivunter-

schrift). 

Anstelle der Doppelunterschrift wird das Wort 

kollektiv verwendet. 
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C. Geschäftsprüfungskommission 

Zusammenset-

zung und Auf-

gaben 

Art. 17 
1 Die Geschäftsprüfungskommission 

(GPK) setzt sich aus je einem Vertreter 

der Verbandsgemeinden zusammen. 
2 Dieser ist in der Regel Mitglied der 

GPK der jeweiligen Verbandsge-

meinde. 
3 Die GPK konstituiert sich selbst. 
4 Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 
5 Die GPK prüft die Rechnungs- und 

Betriebsführung des Schulverbands, er-

stattet den Verbandsgemeinden jähr-

lich bis Ende Februar Bericht und stellt 

Antrag. 
6 Die GPK kann eine externe Revisions-

gesellschaft mit der Rechnungsprü-

fung beauftragen. 

 

Art. 16 
11 Die Geschäftsprüfungskommission 

(GPK) setzt sich aus je einer Vertretung 

der Verbandsgemeinden zusammen. 
2 Diese ist in der Regel Mitglied der 

GPK der jeweiligen Verbandsge-

meinde. 
3 Die Amtsdauer richtet sich nach der 

jeweiligen Gemeindeverfassung. 
4 Die GPK konstituiert sich selbst. 
5 Die GPK prüft die Rechnungs- und 

Betriebsführung des Schulverbands 

gemäss den kantonalen gesetzlichen 

Vorgaben und erstattet den Ver-

bandsgemeinden jährlich bis Ende 

Februar Bericht und stellt Antrag. 
6 Die GPK kann eine externe Revisions-

gesellschaft mit der Rechnungsprü-

fung beauftragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Art. 17 Abs. 4 (neu Art. 15 Abs 3) wurde 

angepasst, da die Amtsdauer abhängig ist 

von der Gemeindeverfassung.  

In Art. 17 Abs. 5 (neu Art. 16 Abs. 5) wird neu 

auf die kantonalen gesetzlichen Vorgaben 

verwiesen.  
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D. Schulleitung 

Schulleitung Art. 19 

Der Schulleiter hat gemäss dem kanto-

nalen Reglement über Beitragsleistun-

gen für Schulleitungen die Aufgabe, 

den Schulverband im Rahmen der 

Schulgesetzgebung operativ zu füh-

ren, insbesondere in den Bereichen 

der Pädagogik und Sonderpädago-

gik, des Personals, der Organisation 

und Administration sowie der Finan-

zen. 

Art. 17 

Der Schulrat setzt eine Schulleitung 

ein.  

 

Die in alt Art. 19 erwähnte Verordnung über 

Beitragsleistungen für Schulleitungen (Schul-

leitungsverordnung) wurde per 31. Juli 2013 

ausser Kraft gesetzt.  

Zuständigkeit 

und Aufgaben 

 Art. 18 
1 Die Schulgesetzgebung und Schul-

ordnung bestimmen die Zuständigkei-

ten, Aufgaben und Kompetenzen der 

Schulleitung. 
2 Die Schulleitung führt operativ den 

Schulverband in pädagogischer, per-

soneller, finanzieller, organisatorischer 

und administrativer Hinsicht. 

Die neue Formulierung etabliert die Schullei-

tung als Organ und schafft Flexibilität, indem 

Detailaufgaben in der Schulordnung gere-

gelt werden. 

Bewusst wird auf eine umfassende Nennung 

der Kompetenzen in den Statuten verzichtet. 

Die Schulordnung wird analog zu den Statu-

ten den Stimmberechtigten zur Abstimmung 

gebracht, d.h. die Kompetenzen werden im 

Rahmen eines demokratischen Aktes dele-

giert. Die Mitsprache der Bevölkerung ist ge-

sichert.  
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III. Personal  

Anstellungsver-

hältnis 

Art. 18 
1 Schulleitung, Lehrpersonen und wei-

teres Personal sind Angestellte des 

Schulverbands. 
2 Subsidiär gelangen die Bestimmun-

gen des kantonalen Personalrechts 

sinngemäss zur Anwendung. 

 

Art. 19 keine inhaltliche Änderung, jedoch neue 

Nummerierung (Art. 19) aufgrund der Zuord-

nung der Zuständigkeiten bei den Schullei-

tungen.  

Lehrpersonen Art 20 

Die Lehrpersonen können aufgrund 

von Aufträgen des Schulleiters im Rah-

men ihres jeweiligen Pensums weitere 

Aufgaben übernehmen, insbeson-

dere: 

a) Zusätzliche Aufgabe, die der Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag sowie 

der Schulbetrieb erfordern. 

b) Besondere Schulfunktionen und 

besondere Aufgaben in der gelei-

teten Schule. 

Art. 20 

Die Lehrpersonen können aufgrund 

von Aufträgen der Schulleitung im 

Rahmen des Arbeitsvertrages weitere 

Aufgaben übernehmen, insbeson-

dere: 

a) zusätzliche Aufgabe, die der Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag sowie 

der Schulbetrieb erfordern, 

b) besondere Schulfunktionen und 

besondere Aufgaben in der gelei-

teten Schule. 

 

Im Arbeitsvertrag wird künftig nicht nur die 

Anzahl Lektionen festgelegt, sondern auch 

auf den kommunalen Berufsauftrag und die 

darin definierten Arbeitsfelder verwiesen. 

Dadurch erhalten die Schulleitungen mehr 

Flexibilität beim Einsatz der Lehrpersonen, ins-

besondere für Aufgaben, die im Interesse 

der gesamten Schule zu erbringen sind. 

 

Der kommunale Berufsauftrag wird nach der 

Genehmigung der Statuten zusammen mit 

den Lehrpersonen erarbeitet. Die Stadt Chur 

kennt bereits einen solchen Berufsauftrag.  
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IV Schulanlagen   

Schulräumlich-

keiten 

Art. 21 
1 Für Kindergarten und Primarschule 

benutzt der Schulverband die Schulinf-

rastruktur der Verbandsgemeinden. 

Grundsätzlich gilt, dass der Gebäude-

unterhalt sowie die Nebenkosten ge-

mäss Absatz 3 von der Standortge-

meinde selbst getragen werden, so-

lange vorwiegend Kinder aus der be-

treffenden Gemeinde die Infrastruktur 

benützen. 
2 Für die Oberstufe mietet der Schul-

verband die benötigte Schulinfrastruk-

tur der Gemeinde Schiers. Der Mietzins 

deckt die Nebenkosten gemäss Ab-

satz 3. 
3 Als Nebenkosten gelten die Auslagen 

für Hauswart, Reinigung, Heizung, 

Strom, Telefon, Internet, TV und Radio. 

 

Art. 21 
1 Der Schulverband verfügt über keine 

eigenen Schulräumlichkeiten. 
2 Für die Kindergarten- und die Primar-

stufe benutzt der Schulverband die 

Schulinfrastruktur (Gebäude und Ne-

benräume) der jeweiligen Verbands-

gemeinden. Der Gebäudeunterhalt 

sowie die Nebenkosten werden von 

der jeweiligen Standortgemeinde ge-

tragen.  
3 Benutzen Schüler einer anderen Ver-

bandsgemeinde oder einer anderen 

politischen Gemeinde die Infrastruktur, 

beteiligt sich diese Gemeinde mit ei-

nem jährlichen Mietbeitrag von CHF 

1'000.00 pro Schüler für Abschreibung, 

Betrieb und Unterhalt. Die Miete ist zu-

handen der Standortgemeinde zu ent-

richten.  
4 Für die Sekundarstufe I mietet der 

Schulverband die erforderliche Schu-

linfrastruktur bei der Gemeinde 

Schiers. Der Mietzins setzt sich zusam-

men aus dem linearen Abschreibungs-

betrag der getätigten Investitionen 

über 33 Jahre (ab dem 34. Jahr = CHF 

0) sowie einer Verzinsung des jeweili-

gen Restbetrags von 2 %. 
5 Die Gemeinde Schiers trägt aufgrund 

des Standortvorteils durch die zentral 

geführte Sekundarstufe I 30 % des 

Mietzinses. Die verbleibenden 70 % 

werden nach der Schülerzahl des lau-

fenden Schuljahres basierend auf der 

Mitteilung an das Amt für Volksschule 

auf die Verbandsgemeinden verteilt. 

 

Die bisher eher allgemein gehaltene Rege-

lung zu Infrastruktur und Nebenkosten führte 

immer wieder zu Diskussionen. Dies wurde 

nun durch ein klareres und detaillierteres Sys-

tem ersetzt. Neu gibt es fixe Beiträge pro 

Kind, eine präzise Berechnung der Raumnut-

zung sowie des Standortvorteils der Ge-

meinde Schiers sowie genaue Vorgaben zur 

Kostenverteilung und Indexierung. Damit 

wird sichergestellt, dass die Kosten transpa-

rent, nachvollziehbar und fair zwischen den 

Gemeinden verteilt werden, unabhängig 

davon, wie viele Kinder aus welcher Ge-

meinde eine Schule besuchen. So wird si-

chergestellt, dass alle Gemeinden gemäss 

ihrer Nutzung einen gerechten Anteil über-

nehmen. 
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Den Gemeinden Fideris, Furna und 

Jenaz wird dabei vorab ein Sockelbei-

trag von insgesamt 30 % angerechnet. 

Allfällige Mieteinnahmen werden vor 

der Berechnung vom Mietzins in Ab-

zug gebracht. 
6 Die Mietkosten der Sportanlage 

Oberhof wird dem Schulverband von 

der Gemeinde Schiers zu offengeleg-

ten Selbstkosten (Betrieb und Unter-

halt) in Rechnung gestellt. Die Investiti-

onskosten der Gemeinde Schiers wer-

den mit 2 % Zins den Selbstkosten als 

Miete dazugeschlagen. Die Kostenver-

teilung wird analog des Kostenver-

teilschlüssels Sekundarstufe I vorge-

nommen (Standortvorteil, Sockelbei-

trag und Anzahl Schüler). 
7 Investitionen ins Oberstufenschulhaus 

von über CHF 50'000.00 werden von 

der Gemeinde Schiers getragen und 

dem Schulverband als Miete, analog 

Abs. 4, jährlich in Rechnung gestellt. 
8 Die Mietkosten gemäss Abs. 3 bis 7 

werden den Gemeinden vom Schul-

verband separat in Rechnung gestellt. 
9 Die in Abs. 3 und 7 sowie die in Art. 26 

Abs. 2 genannten Beträge werden in-

dexiert und den veränderten Gege-

benheiten angepasst. Massgebend ist 

der Landesindex der Konsumenten-

preise (LIK), Stand 1. August 2026. Bei 

einer Veränderung von mehr als zehn 

Punkten sind die Ansätze entspre-

chend anzupassen und auf ganze 

Franken zu runden. Die festgelegten 

Mindestsätze dürfen nicht unterschrit-

ten werden. 
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Auflösung eines 

Schulstandortes 

Art 22 

Ein Kindergarten- und/oder Schul-

standort in einer Verbandsgemeinde 

kann nur aufgelöst werden, wenn die 

entsprechende Verbandsgemeinde 

der Auflösung zustimmt, resp. wenn 

die gesetzlichen Voraussetzungen 

nicht mehr erfüllt sind. 

 

Art. 22 
1 Ein Kindergarten- oder Schulstandort 

innerhalb einer Verbandsgemeinde 

kann nur aufgelöst werden, wenn die 

betroffene Verbandsgemeinde der 

Auflösung zustimmt oder wenn die ge-

setzlichen Voraussetzungen für den 

Weiterbetrieb nicht mehr erfüllt sind. 
2 Wird ein Schulstandort gemäss Abs. 1 

aufgelöst, so werden die betroffenen 

Schüler an einem anderen Standort in-

nerhalb des Schulverbands aufge-

nommen. Dabei gilt: 

a) die Schüler haben Anspruch am 

eingeschulten Standort den be-

gonnenen Zyklus zu beenden. 

b) eine unterschiedliche Schulstand-

ortzuteilung einer Klasse, die allein 

zur Auffüllung von Klassen dient, ist 

ausgeschlossen. 

 

Der Art. 22 beinhaltet im Wesentlichen die 

bestehende Regelung legt in Abs. 2 detail-

liert fest, wie die Aufnahme der Schüler an 

einem anderen Schulstandort umgesetzt 

wird.  
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V. Finanzen  

Ausgaben Art. 23 

Der Schulverband finanziert insbeson-

dere: 

a) Die Besoldung, inkl. Sozialleistun-

gen, Weiterbildung und Spesen. 

b) Die Kosten für die Miete der benö-

tigten Infrastruktur (gemäss Art. 21). 

c) Die für den Betrieb der Schule be-

nötigten Einrichtungen, Geräte, 

Unterrichtsmittel, Verbrauchsmate-

rial und Massnahmen. 

d) Den Transport der Schüler und der 

Kindergärtner. 

e) Die Kosten der Tagesstruktur (be-

treuter Mittagstisch, betreute Ta-

ges- und Randlektionen). 

f) 50% der Kosten für die Mittagsver-

pflegung 

g) Die Entschädigung der Schulor-

gane gemäss Entschädigungsreg-

lement 

h) Die übrigen Kosten (Versicherun-

gen, Schulveranstaltungen, etc.) 

gemäss Voranschlag. 

Art. 23 
1 Der Schulverband finanziert insbeson-

dere: 

a) die Besoldung inkl. Sozialleistungen, 

Weiterbildung und Spesen; 

b) die laufenden Betriebs- und Unter-

haltskosten der Sekundarstufe I; 

c) die für den Betrieb der Schule be-

nötigten Einrichtungen, Geräte, Un-

terrichtsmittel, Verbrauchsmaterial 

und Massnahmen; 

d) den Transport der Schüler; 

e) die Kosten für die Tagesstruktur ge-

mäss kantonalen Vorgaben und 

des jeweils gültigen Betreuungs- 

und Betriebskonzepts für weiter ge-

hende Tagesstrukturen; 

f) die Entschädigung der Schulor-

gane gemäss Entschädigungsreg-

lement; 

g) weitere Kosten, insbesondere für 

Dienstleistungen Dritter sowie für 

Schulveranstaltungen, gemäss Vor-

anschlag. 
2 Das Rechnungswesen kann durch 

eine Verbandsgemeinde, das Schul-

sekretariat oder eine externe Fach-

stelle geführt und dem Schulverband 

zu Selbstkosten verrechnet werden.  
3 Schüler, die eine Privatschule besu-

chen oder privat unterrichtet werden, 

haben keinen Anspruch gegenüber 

 

Der Artikel beschränkte sich auf eine Aufzäh-

lung der vom Schulverband finanzierten Be-

reiche (Löhne, Infrastruktur, Unterrichtsmate-

rialien, Schülertransport, Tagesstruktur, Mit-

tagsverpflegung, Entschädigungen der Or-

gane sowie der übrigen Kosten). 

 

Weitere Differenzierungen oder Einschrän-

kungen waren nicht vorgesehen. 

Die Aufzählung der Finanzierungspunkte 

bleibt im Wesentlichen gleich. 

 

Ergänzt wird jedoch, dass die Kosten für Kin-

dergarten und Primarschule (Transport, Ta-

gesstruktur, Mittagsverpflegung) klar den je-

weiligen Bildungsstufen und Standortge-

meinden belastet werden. 

Die Finanzierung und Verteilung der Kosten 

ist in den kantonalen gesetzlichen Bestim-

mungen im Grundsatz geregelt. Das vom 

Kanton genehmigte Betriebskonzept regelt 

die Details und den Kostenverteilschlüssel 

zwischen Schulverband und Eltern/Erzie-

hungsberechtigten. 

 

Das Rechnungswesen kann neu auch durch 

eine externe Fachstelle geführt und zu 

Selbstkosten verrechnet werden. 

 

Der Artikel 23 Abs. 3 stellt ausdrücklich klar, 

dass der Schulverband keine Privatschulen 
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dem Schulverband oder der Ge-

meinde auf die von der öffentlichen 

Volksschule zur Verfügung gestellten 

Leistungen. 

 

und keinen Privatunterricht finanziert. Auf 

diese Weise wird die Volksschule gestützt 

und Klarheit geschaffen bezüglich individu-

eller Bedürfnisse einzelner Eltern in Bezug auf 

Mitfinanzierung einer Privatschule oder eines 

Privatunterrichts  

Einnahmen Art. 24 
1 Der Schulverband deckt seine Kosten 

wie folgt:  

a) durch die Beiträge der Gemein-

den 

b) durch Beiträge des Kantons im 

Rahmen der kantonalen Schulge-

setzgebung 

c) durch allfällige Zuwendungen Drit-

ter. Diese sind vom Schulrat zweck-

gebunden einzusetzen. 

Art. 24 
1 Der Schulverband deckt seine Kos-

ten: 

a) durch Beiträge der Gemeinden; 

b) durch Beiträge des Kantons im 

Rahmen der kantonalen Schulge-

setzgebung; 

c) durch allfällige Zuwendungen Drit-

ter; diese sind vom Schulrat zweck-

gebunden einzusetzen. 
2 Der vom Kanton an die Gemeinden 

ausgerichtete Schullastenausgleich 

gemäss kantonaler Gesetzgebung 

über den Finanz-, Ressourcen-, Ge-

birgs- und Schullastenausgleich stellt 

keine Einnahme des Schulverbands 

dar. 

 

 

Es war nur geregelt, dass der Schulverband 

seine Kosten über Beiträge der Gemeinden, 

über kantonale Beiträge sowie über allfällige 

zweckgebundene Zuwendungen Dritter 

deckt. 

 

Die Grundregelung bleibt gleich. Ergänzt 

wird jedoch ausdrücklich, dass der kanto-

nale Schullastenausgleich keine Einnahme 

des Schulverbands ist, sondern direkt den 

Gemeinden zusteht. 

 

Kostenverteilung Art. 25 

Die Kosten werden nach Abzug der 

Beiträge des Kantons und der Einnah-

men von Dritten jährlich im Verhältnis 

zur Schülerzahl (70%) und zur Einwoh-

nerzahl (30%) der Gemeinden aufge-

teilt. 

Art. 25 
1 Die effektiven Kosten (Nettoaufwen-

dung) werden auf Kindergarten- und 

Primarstufe erfasst und von den jeweili-

gen Gemeinden getragen. 
2 Die effektiven Kosten (Nettoaufwen-

dungen) der Sekundarstufe I werden 

gemäss der Anzahl eingeschulter 

Schüler, basierend auf der Mitteilung 

 

Der Ausdruck Nettoaufwand ist der Einwoh-

nerschaft weniger vertraut. Es wird neu der 

Begriff effektive Kosten verwendet und den 

Nettoaufwand in Klammer erwähnt.  
 

Die Kostenverteilung ist detaillierter und dif-

ferenzierter geregelt. 
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an das Amt für Volksschule, auf die 

Gemeinden verteilt. 
3 Die effektiven Kosten (Nettoaufwen-

dungen) für extern unterrichtete Schü-

ler in einem Gymnasium, einer Talent-

schule und für Sonderschüler werden 

von den jeweiligen Gemeinden getra-

gen. 
4 Die effektiven Kosten (Nettoaufwen-

dungen) für das Übrige der Volks-

schule werden nach der Anzahl unter-

richteter Schüler im gesamten Schul-

verband auf die Gemeinden verteilt. 
5 Die Kosten für die Schulinfrastruktur 

gemäss Art. 21 Abs. 2 bis 7 werden von 

den Gemeinden getragen. 

 

Kindergarten- und Primarstufe werden von 

den jeweiligen Standortgemeinden finan-

ziert. 
 

Oberstufenkosten (Sekundarstufe I) werden 

nach Anzahl eingeschulter Schüler aufge-

teilt. 
 

Externe Ausbildungen (z. B. Gymnasium, Ta-

lentschule) bezahlt die Herkunftsgemeinde. 
 

Die übrigen Kosten (Schulleitung, Schulrat, 

Sekretariat usw.) werden nach der Schüler-

zahl im ganzen Verband verteilt. 
 

Infrastrukturkosten werden von den Gemein-

den gemäss Art. 21 übernommen. 
 

Statt einer pauschalen Mischrechnung nach 

Einwohner- und Schülerzahl gibt es nun eine 

klare, verursachergerechte Verteilung der 

Kosten. Jede Gemeinde trägt die Kosten 

dort, wo sie anfallen, und gemeinsame Auf-

wände werden transparent nach Schüler-

zahlen verteilt. 

 

Regelung Fi-

nanzkompeten-

zen 

Art. 26 
1 Die operative Führung der Finanzen 

sowie die Finanzkompetenz innerhalb 

des Budgets liegen beim Schulleiter. 
2 Die Finanzkompetenz des Schulrates 

für ausserordentliche nicht budge-

tierte Ausgaben beträgt Fr. 20'000.— 

Art.26 
1 Die Schulleitung ist für die Verwen-

dung der im Budget bewilligten Mittel 

zuständig. 
2 Der Schulrat kann pro Jahr bis zu CHF 

50'000.00 für ausserordentliche, nicht 

vorhersehbare und nicht im Budget 

enthaltene Ausgaben beschliessen. 

 

 

Klarer formuliert: Die Schulleitung ist für die 

Verwendung der im Budget bewilligten Mit-

tel zuständig. 

 

Der Handlungsspielraum des Schulrats wird 

bei ausserordentlichen Ausgaben von bisher 

CHF 20'000.– auf CHF 50'000.– erhöht. 
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Budgetierung Art. x Art. 27 
1 Das Budget des Schulverbands wird 

jährlich durch die Schulleitung erstellt 

und dem Schulrat zur Genehmigung 

vorgelegt. 
2 Die Finanzverantwortlichen der 

Standortgemeinden werden in den 

Budgetierungsprozess einbezogen, so-

weit dieser die von den Gemeinden 

vollständig zu tragenden Kosten für 

die Kindergarten- und Primarstufe be-

trifft 

. 

Die Gemeinden möchten stärker in den 

Budgetierungsprozess einbezogen werden. 

Diesem Anliegen wird Rechnung getragen. 

Die Finanzverantwortlichen der Gemeinde-

räte werden künftig in den Prozess einbezo-

gen. Gleichzeitig bleibt die Verantwortung 

für das Budget beim Schulrat. 

Geschäftsjahr Art. 27 

Als Geschäftsjahr gilt das Schuljahr (1. 

August – 31. Juli) 

Art. 28 

Das Geschäftsjahr des Schulverbands 

entspricht dem Schuljahr und dauert 

vom 1. August bis zum 31. Juli. 

 

Keine inhaltliche Änderung nur sprachlich 

präzisere Formulierung. 

Eigentum Art. 28 
1 Es wird kein Vermögen gebildet. 
2 Angeschaffte Einrichtungen, Geräte, 

etc. (gemäss Art. 24c) gehören dem 

Schulverband. Es wird ein Inventar ge-

führt. 

Art. 29 
1 Der Schulverband bildet kein eigenes 

Vermögen. 
2 Einrichtungen, Geräte und weitere 

Anschaffungen sind Eigentum des 

Schulverbands. Darüber wird ein In-

ventar geführt. 

 

Keine inhaltliche Änderung nur sprachlich 

präzisere Formulierung. 

Haftung für Ver-

bindlichkeiten 

Art. 29 

Die Verbandsgemeinden haften für 

die Verbindlichkeiten des Schulver-

bands im Rahmen ihrer Beitragspflicht. 

Art. 30 

 

keine inhaltliche Änderung 
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VI. Schlussbestimmung 

Übernahme von 

Einrichtungen 

Art. 31 

Mobiliar, Lehrmittel, Schulmaterial und 

Hilfsmittel der Verbandsgemeinden 

werden vom Schulverband entschädi-

gungslos übernommen. Die Über-

nahme wird in einer Vereinbarung ge-

regelt. 

 Ersatzlos gestrichen, da nicht mehr notwen-

dig. 

Änderung der 

Statuten 

Art. 32 

Die Statuten können auf Antrag des 

Schulrats, eines Gemeindevorstandes 

der Verbandsgemeinden oder auf-

grund einer Initiative gemäss Art. 9 je-

derzeit gänzlich oder teilweise geän-

dert werden. 

 

Art. 31 

Die Statuten können auf Antrag des 

Schulrats, eines Gemeindevorstands 

einer Verbandsgemeinde oder auf-

grund einer Initiative gemäss Art. 8 un-

ter Einhaltung von Art. 6 Abs. 2 jeder-

zeit ganz oder teilweise geändert wer-

den. 

Keine inhaltliche Änderung nur sprachlich 

präzisere Formulierung. 

 

Beitritt und  

Austritt 

Art. 33 
1 Die Verbandsgemeinden entschei-

den über den Beitritt von weiteren Ge-

meinden. 
2 Die Verbandsgemeinden können frü-

hestens nach vier Jahren Mitglied-

schaft aus dem Schulverband austre-

ten. Sie haben dabei eine zweijährige 

Kündigungsfrist auf Ende des Schuljah-

res einzuhalten. Vorbehalten bleibt 

eine vorherige Fusion einer oder meh-

rerer Verbandsgemeinden. 
3 Die Haftung einer austretenden Ge-

meinde für ihre dem Schulverband ge-

genüber eingegangenen Verbindlich-

keiten wie auch für die vor ihrem Aus-

Art. 32 
1 Über den Beitritt weiterer Gemeinden 

zum Schulverband entscheiden die 

Verbandsgemeinden. 
2 Neu eintretende Gemeinden können 

frühestens nach fünf Jahren Mitglied-

schaft aus dem Schulverband austre-

ten. 
3 Der Austritt ist unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von zwei Jahren auf 

das Ende eines Schuljahres möglich. 

Vorbehalten bleibt eine vorgängige 

Fusion einer oder mehrerer Verbands-

gemeinden. 
4 Austretende Gemeinden haben kei-

nen Anspruch auf das Inventar des 

Schulverbands. 

Es wird im Vergleich zur alten Regelung die 

Mindestdauer der Mitgliedschaft für neue 

Gemeinden von vier auf fünf Jahre verlän-

gert, ein Ausschluss vom Verbandsinventar 

ausdrücklich festgehalten und die übrigen 

Bestimmungen sprachlich geschärft. 
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scheiden entstandenen Verbindlich-

keiten des Schulverbands bleibt beste-

hen. 

5 Die Haftung einer austretenden Ge-

meinde für ihre Verpflichtungen ge-

genüber dem Schulverband sowie für 

die vor ihrem Austritt entstandenen 

Verbindlichkeiten des Schulverbands 

bleibt bestehen. 

Auflösung Art. 34 
1 Die Auflösung des Schulverbands be-

darf einer doppelten Mehrheit der 

Stimmenden und der Gemeinden.  
2 Bei einer Auflösung des Schulver-

bands werden Guthaben und Ver-

bindlichkeiten des Schulverbands im 

Verhältnis zur Bevölkerung der Ver-

bandsgemeinden verteilt. 

Art. 33 keine inhaltliche Änderung 

Aufhebung wi-

dersprechender 

Bestimmungen  

Art. 35 

Auf den 1. September 2013 gelten alle 

diesen Statuten wiedersprechenden 

Bestimmungen der Verbandsgemein-

den als aufgehoben. 

 Ersatzlos gestrichen, da nicht mehr notwen-

dig. 

Übergangsbe-

stimmung.  

 Art. 34 

Die Artikel 21 Abs. 3 bis 7 und Artikel 25 

der Statuten werden erstmals per 1. Au-

gust 2026 angewendet. 

. 

Die Übergangsbestimmung ist notwendig, da 

für das laufende Geschäftsjahr noch die aktu-

elle Regelung von alt Art. 25 der bestehenden 

Stauten zur Anwendung kommt. 

Ohne die Übergangsbestimmung müsste per 

31. Dezember 2025 eine Zwischenrechnung er-

stellt werden, was dann auch nicht mehr den 

bewilligten Budgets entspricht.  

Inkrafttreten Art. 30 Art. 35 
1 Diese Statuten treten gemäss Art. 6 

Abs. 2 am 1. Januar 2026 in Kraft. 
2 Sie ersetzen die Statuten vom 5. April 

2016. 

 

 


